
1I- 1:"'1')341 n 'I . . s . _ _2 ~. er CI agetl zu den terwgraphlSchc.n P1'Oh,lwllcn 

dos Natiolla1t:altUi XV~Z~ChUllOl:Sf'ctiodc 

DER BUNDESMINISTER 
FüR \VISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Zl. 10.001/30-Parl/79 Wien, am 19. DezeIuber 1 979 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 WIE N 

491/A8 

1979 ... 12 ... 21 
zu -1!iJ{ JJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 194/J-NR/79, betreffend Verhalten des Bundesmini­

steriums -für Wissenschaft und Forschung gegenüber einem 

Universitätsprofessor, die die Abgeordneten Dr. NEISSER 

und Genossen am 7. November 1979 an mich richteten, 

beehre ich mich, wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Eine Abschrift des Erlasses liegt bei. (Beilage 1) 

ad 2) Die Ursache des Auftrages an d.en Ordentlichen 

Universitätsprofessor Dr. Edmur-d Adolf van TROTSENBURG, 

zu einer Aussprache in das Bundesministerilli'1l für 

Wissenschaft und Forschung zu kom.rnen I waren die ~ .. lider­

sprüchlichen und in ihrem Inhalt nicht den Tatsachen 

entsprechenden Pressemeldungen. 

ad 3) An diesem Gespräch nalunen sei t.ens des Bundesministeriums 

fUr Wissenschaft und Forschung teil: 

Ministerialrat Dr. Otto DRISCHEL, 

Oberrat Dr. Karlheinz DEMEL, 

VBI/a Dr. Heinz FASPAROVSKY und 

Oberrevident Margarete KRASA. 

ad 4) Seitens der Universität für Bildungswissenschaften 

Klagenfurt. na:b.m Prorektor Ordentlicher Universitäts­

professor Dr. Jasef KLINGLER teil. 
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ad 5) Inhalt des Gespräches waren die Erlässe des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung vom 

24. Jänner 1979, GZ 47.400/1-14/79, und vom 

12. September 1979, GZ 47 400/8-14/79, so·wie die 

Gründe, weshalb das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung sich veranlaßt sah, diese Erlässe 

Professor Dr. van TROTSENBURG zuzusenden. 

Einleitend wurde an Professor Dr. van TROTSENBURG 

,... .. 

die Frage gerichtet, ob er die gesetzlichen Bes·timmungen 

über die Rechte und Pflichten eines Bundesbediens~eten 

kenne; diese Frage \vurde von ihm in der Richtung beantwortet, 

daß er sie nicht genau kenne. Es w~rde ihm mitgeteilt, 

daß die beiden Erlässe sich, wie aus der Anschrift und dem 

Wortlaut ersichtlich, an ihn ausschließlich in seiner 

dienstlichen Stellung richteten, weder aber die wissen­

schaftlichen Tätigkeiten als Universitätsprofessor außer­

halb der Dienstverpflichtung noch sonstige private 

Tätigkeiten oder Handlungen erfaßten. Im Gespräch 

stellte sich heraus, daß die Aufforderung, "sich jeder 

Tätigkeit zu enthalten, die auf die Gründung eines 

südafrikanischen Klubs hinziele", durch eine mißver­

ständliche, zeitlich überholte Mitteilung Professor 

Dr. van TROTSENBURGs mit. dem ~'lortlaut " •.. die Bemtihungen, 

um in Kärnten zu einem südafrikanischen Klub zu kommen •• ,," 

veranlaßt worden sei. Tatsächlich war die Nichtunter-

sagung eines derartigen Vereines bereits erfolgt; im übrigen 

war mit dieser Aufforderung gemeint, daß eine Tätigkeit 

im südafrikanischen Klub als Universitätsprofessor 

in seiner offiziellen Eigenschaft zu unterbleiben hätte. 

Nach dem klärenden Gespräch erklärte Professor 

Dr. van TROTSENBURG ausdrücklich, daß seine Bedenken 

"hinsichtlich einer Einschränkung in den Grundrechten 

einer freien Meinungsäußerung und eines Widerspruches 

zu wesentlichen Grundrechten der 5sterreichischen 

Universitätsverfa.ssung gegenstandslos seien. Abschließend 

wurde ei.nvernerlITllich festgestell t I daß natürlich 

Professor Dr. van TROTSENBURG so wie jedem anderen 

öffentlich Bedienst.eten im Rahmen der ös·terreichischen 
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Rechtsordnung sämt.liche staatsbürgerliche Rechte, damit 

auch die private Mitgliedschaft bei Gesellschaften 

oder Vereinen, zustünden und durch die Erlässe des 

Bundesministeriums für I,assenschaft und Forschung nicht 

eingeschränkt w'Lirden. 

ad 6) Ja. 

ad 7) Eine Ablichtung des auch von o. Professor Dr. van TROTSENBURG 

gezeichneten Protokolles liegt bei (Beilage 2) 

ad 8) ,Ja. 

ad 9) Da die Tätigkeit des Professor Dr. van TROTSENBURG 

als Privatperson und Wissenschafter in keiner Weise 

eingeschränkt war (es wurden ihm Urlaube unter Beibehaltung 

der Bezüge bewilligt), ist der Art. 17 des Staatsgrund­

gesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 

überhaupt nicht berührt. 

ad 10) Professor Dr. van TROTSENBURG wurde mit dem Erlaß unter-

sagt, als Vertret.er der Republik österreich, einer Universität 

oder eines Teiles einer Universität im Zusammenhang 

mit seiner Reise nach Südafrika aufzutreten oder sich auf 

einen solchen Status zu berufen. Der Grund dafür ist die 

Tatsache, daß die Apartheidpolitik der Republik Süd.afrika 

in Er'klärungen der österreichischen Bundesregierung, 

die bis in die 50er-Jahre zurückgehen, regelmäßig 

kategorisch zurückgewiesen und auch in verschiedenen 

UN-Resolutionen, die durch Beschlüsse der Interparlamen­

ta.rischen Union (IPU) erhärtet werden, verurteilt wurde. 

Im übrigen siehe die Beantwortung unter Punkt 5 und 7. 
ad 11) Ja. 
ad 12) Da durch den Erlaß die Tätigkeit von Professor 

Dr. van TROTSENBURG als Privatperson in keiner Weise 

berührt wurde, kann nicht von einem Widerspruch zu 

Art. 12 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen 

Rechte der Staatsbürger- oder des Art. 11 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention gesprochen werden. 
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BUNDESfillNIS'l'ERIUlH 
FttR "WISSEN SCHAFf UND Ii'ORSCnUNG 

. 47 1100/8-1 L1/79 . Aktcl\!.1.~1 ............................................................... , 
Bei itJ"n S.;l"ifrw~d 

bitte Ullbedingt Gi."., Akullz..hl "",füht ... 

ABSCHRIFT 

Herrn 
Ordentlichen Universitätsprofessor 
Dr b Edmltl1d Adol f van TROTSENBURG 

Universität für Bildur~swissen­
'schaften Klagenfurt 

KLAGENFURT 

Zu Ihrem Schreiben vom 16. August 1979 betreff'end Ihre Ankündigung, 

Vorträge in Südafrika zu halten, Hird mitgeteilt, daß, wie Ihnen 

bereits mit Erlaß vom 24. jäl1ner 1979, GZ 47 400/1-i4/79, mitgeteilt 

wurde, auch Ir~ Aufenthalt vom 27. September bis zum 12. Oktober 1979 
und Ihre Vortrags- und Vorlesungstät.igkeit .?ussd1~ießlich privaten 

Charakter haben. Sie vertreten daher '.-reder die' Republik Österreich 

noch eine österreichische Universität noch Teile einer Universität. 

Im Hinblick darauf, daß Ihr Aufenthalt ausschließlich privaten 

Charakter trägt, haben Sie sich der Abgabe jeder offiziellen Er­

klärung, insbesondere in Presse und scr:stigen Nedien, SOi.-1ohl in 

Österreich als auch im Ausland, zu enth.::>lten. 

Sie haben sich auch jeder Tätig.1<eit zu enthalten, die auf' die GrüJldung 

eines IlSüdafrika"'lischen Clubs" hinziel t. 

(' Heiters t-lird in diesem Zusdrr;,,'!1enhar~ festgestellt, daß es den Begriff 

"Lehrkanzel ll seit dem Jahre 1975 nicht mehr gibt. Dieser Begriff ist 

in allen offiziellen und inoffiziellen Scb.reiben nicht zu ver~.;endeno 

Bei Vorträgen,und s~nstigen Veröffentlich~l1gstätigkeiten über Ihre 

Privatreise haben Sie jeden Bezug auf Ihre offizielle Stellung in 

österreich zu unterlassen. 

~Jien, am 12. September 1979 

Für den Blmdesminister: 

Dr. DRISCHEL 

F.d.R.d.A.: 
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Nach einer Besprechnng Professor Dr.. E.. van Trotsenburg 
. JSe,t{ #,tC4. . ." .. 1,r' h ~.j. 

m~t \Lert:re-iTe-Fh des Bundesml.nls·cerlums fur ~'/lssensc al.1I 

und Forschung in Amvesenheit des Prorektors der gniveI'sität, 
·2 u ve-r $ .. lv ";'<,.(':[b __ , t'A~-nt 1t<-l.e.~ 

für Bildungs',vissenschaften Klagenfurt wirdVii'b-erei:esti~~r~ 

folgendes festgestellt: Bi.-z, 'l:C€-1 '!."!:...iu... !:.'ciL: 

1 0 ) Der Erlaß vom 120 September 1979 richtet sich, .... lie aus 

der Anschrift und dem \'lortlaut ersichtlich, an 

Ordentlichen Universitätsprofessor Dr. V~~ Trotsenburg 
ausschließlich in seiner dienstlichen St-el1Ul1.g .. 

Von' diesem Erlaß waren naturgemäß "'veder die wissenschaftlichen 

Tätigkeiten als Universi.tätsprofessor außerhalb der 
Dienstverpflichtu..'1g noch au.ch private sonstige Tätigkeiten 

oder HcL.'1dlungen erfaßt oder d~it gemeint" 

20) Der Auftrag, "Sie haben sich auch jeder Tätigkeit 

zu enthalten, die auf die GrÜndu..."1g eines Südafrikanischen 

. Klubs hinzieht ll 't·mr durch eine mißverstä.'1dliche zei'tlich 

überholte HitteiluJ.'1.g Professor van Trotsenburg' s veranlaßt , 

tT~e BemühuuO'en,um in Kärnten zu einem südafrikanischen 
~ :::> I 

Klub zu kommen ............ ;, .. ti '" __ I 

Tatsächlich 1.'J'ar jedoch die Nichtuntersagung eines derartigen 

V . <:'eu;,'ti: 1 . . .... ß' erelnes J erlO g'c.. Gemelnt war lID ubrlgen, d.a') eJ..ne 

offizielle Verbi ndu.r:Lg mit der Funktion an der 
Universität für Bildungsvlissenschaften Klagenfurt 

durch Professor van Trotsenburg zu unterbleiben hätte" 

30) Nach diesem klerend,s-Il Gespräch erklärt Professor 
... '<..... ~ . ..--, . .• 

vanTrotsentm.rg'A-selne Bedenken, .:ansl.chtll.cr!. el.ner lunschr~"l..l(u..'1g 
~ I ' 

in den Grundrec'hten eir.er freien f:1einungsäußerung und 

den, Erlaß in ~'iiderspruch zu ~'lesentliehen Grundrechten der 
.. 11 
Osterreichischen Universitätsverfassung zu sehen, für 
gegenstandsloso 

Abschließend wird einvernehmlich fest~ehalten. daß natlirlich 
. ft' -":1 J;..: ./,;~ "'v .. .<t ..... :0'.<'! ..... :./.:'~ ..... ,f./,>:· ,~.-;· .... .-'.~.~;_ .. 1~';, .: ___ ~ 

Pro f e SS or van T 1'0 t sen bb:rg Yi nr R'G1'l!f.e'if-o-:e-r-ö~n;-erf'e 1:c n!Sc hen 

Rechtsordnung sämtliche staatsbürgerlichen Rechte, damit auch 
die private Mitgliedschaft bei Gesellschaften pder Vereinen, 

zustehen und durch d.en Erlaß d.es ml'il:B" nicht eingeschränkt \'ze::-den .. 

/(J " / J
" . 

I , ... r c=
.~" 

, -­,......--'""-....,. .-~--

C' \ ,-------, - j - .. ; 
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